
Anlage 

Muster einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß §§ 66 Absatz 2, 67, 110c des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten 

„Rechtsbehelfsbelehrung: 

Dieser Bußgeldbescheid wird rechtskräftig und vollstreckbar, wenn Sie nicht innerhalb von zwei 

Wochen nach seiner Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei der umseitig genannten Behörde 

Einspruch einlegen.  

Wird der Einspruch schriftlich eingelegt, so ist die Frist nur gewahrt, wenn der Einspruch vor Ablauf 

der Frist bei dieser Behörde eingegangen ist.  

Der Einspruch kann bei dieser Behörde auch in elektronischer Form eingelegt werden. Das 

elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch die Behörde geeignet sein. Es muss mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 

verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 110c des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 32a Absatz 4 der Strafprozeßordnung 

eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 

Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 

Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV).“ 

 


